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§ 1 Geltungsbereich  
(1) Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei 
Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso 
für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf 
sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei 
einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird 
der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und 
Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur 
unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir 
nicht widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn 
sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. 
(2) Diese Verkaufsbedingungen sind gültig auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich 
um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
(3) Die Bedingungen gelten für alle Angebote, Aufträge, 
Kauf- und andere Verträge sowie für deren Ausführung 
soweit sie von der NIWAR Trommel- und Spulenbau 
GmbH angebotene, verkaufte bzw. hergestellte Güter und 
deren Bestandteile betreffen, in der Folge kurz als Güter 
bezeichnet.  
(4) Die NIWAR Trommel- und Spulenbau GmbH wird 
nachfolgend unabhängig ob sie als Anbieterin, Verkäuferin 
oder Lieferantin zu verstehen ist, kurz als Verkäuferin 
bezeichnet, der Vertragspartner kurz als Käufer ohne, 
dass hiermit der abzuschließende Vertrag automatisch als 
Kaufvertrag zu verstehen ist.  
(5) Auf alle Rechtsgeschäfte, die unter Zugrundelegung 
dieser Bedingungen abgeschlossen werden, ist zu jeder 
Zeit nur deutsches Recht anwendbar, insbesondere dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch. 
(6) Ein Verweis auf Bedingungen des Käufers wird von der 
Verkäuferin nicht angenommen, sofern keine 
ausdrückliche von der Verkäuferin unterfertigte anders 
lautende Vereinbarung vorliegt.  
(7) Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren 
Geschäftsverbindungen abzutreten. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss  
(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB 
anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei 
Wochen annehmen.  
(2) Alle Angebote der Verkäuferin, in welcher Form diese 
auch immer erfolgen, sind freibleibend.  
(3) Mündliche Zusagen binden die Verkäuferin nicht, 
sofern sie nicht schriftlich von ihr bestätigt werden.  
(4) Die von der Verkäuferin in Abbildungen, Katalogen, 
Zeichnungen etc. angegebenen Massen, Gewichte, 
Vermögen, Leistungen oder Resultate der angebotenen 
Güter sind für die Verkäuferin nicht verbindlich, sondern 
gelten nur als Richtwerte. Detailzeichnungen brauchen 
nicht zur Verfügung gestellt werden.  
 
§ 3 Überlassene Unterlagen  
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. 
Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei 
denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das 
Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 
annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich 
zurückzusenden.  
 
§ 4 Abschluss des Kaufvertrages  
(1) Der Kaufvertrag gilt erst als abgeschlossen, wenn die 
Verkäuferin ihn schriftlich bestätigt und der Käufer 
innerhalb einer Frist von drei Tagen, gerechnet von Datum 
der Bestätigung durch die Verkäuferin, keinen schriftlichen 
Widerspruch erhoben hat. Als Datum des 
Vertragsabschlusses gilt der Tag, an welchem die 
Verkäuferin die Bestätigung abgesandt hat.  

(2) Nach diesem Stichtag vorgenommene Änderungen 
oder Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie die 
Verkäuferin schriftlich bestätigt und der Käufer nicht 
innerhalb der 3-Tages-Frist nach Bestätigung schriftlich 
Widerspruch erhoben hat.  
(3) Zumutbare Abweichungen bei Lieferung begründen 
keinen Anspruch des Käufers auf Rücktritt, 
Gewährleistung, Schadenersatz, Pönale oder 
Geltendmachung sonstiger Rechte.  
 
§ 5 Preise und Zahlung  
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, 
gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung 
und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. 
Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung 
gestellt.  
(2) Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender 
Wirkung ausschließlich an die AKTIVBANK AG, 
Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, zu leisten, an 
die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche 
aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch 
unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die AKTIVBANK 
AG übertragen. Der Abzug von Skonto ist nur bei 
schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.  
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung netto zu zahlen 
(bei Lohnarbeit ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen 
nach Rechnungsstellung zahlbar). Verzugszinsen werden 
in Höhe von 8,5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 (4) Die von der Verkäuferin angebotenen Preise basieren 
auf den zur Zeit des Angebotes geltenden Löhnen, 
Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern, 
Transportversicherungskosten, Rohstoffpreisen, 
Materialien, Hilfsmaterialien und Ersatzteilpreisen, 
Wechselkursen ausländischer Währungen und sonstiger 
Kosten. Erhöhen sich ein oder mehrere dieser Faktoren, 
ist die Verkäuferin berechtigt, das Angebot bzw. den 
vereinbarten Preis dementsprechend zu erhöhen. 
(5) Angemessene Preisänderungen wegen veränderter 
Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 
Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, 
bleiben vorbehalten.  
(6) Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit 
irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 
werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig. 
 
§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  
 
§ 7 Lieferzeit  
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die Abklärung aller technischen Fragen sowie die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  
Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten nachstehenden 
Zeitpunkt:  
a) Abschlussdatum des Kaufvertrages  
b) Tag, an dem die Verkäuferin die für die Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen benötigten Papiere, 
Angaben, beigestellten Materialien und Lizenzen erhält  
c) Tag, an dem alle für die Erfüllung der sich aus dem 
Vertrag ergebenen Verpflichtungen benötigten 
Formalitäten erledigt sind.  
d) Tag, an dem die Verkäuferin eine vertraglich vereinbarte 
Anzahlung erhält  
e) Freigabe zur Produktion  



(2) Wird der Kaufvertrag nach dem Angebot geändert oder 
seine Erfüllung vom Käufer ausgesetzt, wird die Lieferfrist 
um die Dauer verlängert, die durch zusätzliche Arbeiten 
oder die Aussetzung entstanden ist.  
(3) Änderungen nach der Freigabe zur Produktion 
bedürfen einer schriftlichen Auftragserteilung. Die 
Verkäuferin ist zur gesonderten Verrechnung des 
zusätzlichen Aufwandes berechtigt.  
(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.  
(5) Hinsichtlich der Lieferfrist gelten die Güter als geliefert, 
wenn sie in der Fabrik bzw. dem Lager der Verkäuferin 
oder an einem sonstigen Lieferort bereitgestellt sind.  
(6) Die Überschreitung der Lieferfrist – aus welchen 
Gründen auch immer – begründet weder einen Anspruch 
des Käufers auf Schadenersatz noch auf Rücktritt vom 
Vertrag, Nichterfüllung seiner vertraglichen Pflichten oder 
auf Ersatzvornahme. 
(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.  
 
§ 8 Gefahrübergang bei Versendung  
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen 
versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, 
spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom 
Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.  
(2) Sofern der Käufer keine detaillierten Anweisungen 
erteilt hat, wählt die Verkäuferin die Art des Transportes 
nach Verkehrssitte und kaufmännischer Sorgfalt, ohne 
jedoch deswegen haftbar oder zur Rücknahme der 
Verpackung verpflichtet zu sein.  
(3) Die Gefahr für den Versand der Güter trägt in jedem 
Falle, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart wurde, der 
Käufer – dies auch dann, wenn der Spediteur bedingt, 
dass auf allen Frachtbriefen, Ladescheinen usw. die 
Klausel aufgenommen ist, dass alle Transportschäden 
vom Absender zu tragen seien.  
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt  
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache (auch bei Lohnarbeit) bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir 
uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 
Besteller sich vertragswidrig verhält.  
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt 
werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter 
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller 
für den uns entstandenen Ausfall.  
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. 
Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller 
schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 

Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. 
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt.  
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und 
im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an 
der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet 
wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu 
den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt  
als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt 
der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm 
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen 
diese Abtretung schon jetzt an.  
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt.  
(6) Zur Geltendmachung der Rechte aus 
Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht 
erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher. 
 
§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge  
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach §§ 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz 
größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 
HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, 
verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
geltend zu machen, wenn dieser Mangel ausschließlich 
oder zum überwiegenden Teil die Folge eines von der 
Verkäuferin verschuldeten Konstruktionsfehlers, 
mangelhafter Verarbeitung oder Verwendung untauglichen 
Materials ist, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.  
 (2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei 
unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten 
nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und § 479 Absatz 1 
BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen zwingend 
vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist 
unsere Zustimmung einzuholen.  
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte 
Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, 
vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets 
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu geben.  
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz 
für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht 
verlangen.  
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 



natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, 
die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten 
unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns 
bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches 
des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 
entsprechend.  
(8) Weitergehende oder andere als die hier in § 10 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und 
unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind 
ausgeschlossen.  
(9) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels 
oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB richten sich die 
Rechte des Bestellers ausschließlich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.  
(10) Ausgetauschte mangelhafte Teile gehen in das 
Eigentum der Verkäuferin über. Ohne ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung der Verkäuferin ist der Käufer 
nicht berechtigt, Güter oder Bestandteile der Verkäuferin 
zuzusenden.  
(11) Für Güter oder Bestandteile, die die Verkäuferin nicht 
selbst hergestellt hat, übernimmt diese keine 
weitergehende Garantie als die, die ihr von ihrem 
Lieferanten gewährt wurde.  
(12) Ist die Verkäuferin – aus welchem Grund auch immer 
– nicht imstande, Teile von Gütern zur Erfüllung der 
Garantieleistungen zu ersetzen, so wird –falls 
anzunehmen ist, dass die Verzögerung vorübergehender 
Art ist, die Garantiepflicht ausgesetzt, bis die 
Hinderungsgründe weggefallen sind. Muss aber 
angenommen werden, dass die Verhinderung von Dauer 
ist, so hat die Verkäuferin dem Käufer den 
Selbstkostenpreis dieser oder ähnlicher Teile in bar zu 
ersetzen.  
(13) Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der 
Besteller oder Dritte unsachgemäße Montagen, 
Änderungen oder Reparaturen vornehmen.  
(14) Die Verkäuferin haftet nicht für Beschädigung von 
Lack-, Zink- und Chromoberflächen, soweit diese 
Beschädigung nicht durch Konstruktionsfehler oder 
Qualitätsmangel anderer Teile verursacht wurde.  
(15) Die Verkäuferin haftet nicht für Mängel und 
Störungen, die ganz oder teilweise durch unsachgemäße 
oder fahrlässige Handlungen des Käufers, seines 
Personals oder Dritter entstehen oder verursacht werden 
durch Änderungen oder Reparaturen, die der Käufer, sein 
Personal oder Dritte an oder in Bezug auf das Gut 
ausführen oder anordnen.  
(16) Die Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der 
Käufer das gelieferte Gut zu anderen als den normalen 
Betriebszwecken verwendet, unsachgemäß betreibt oder 
der Käufer, sein Personal oder Dritte sich nicht genau an 
die von der Verkäuferin vorgeschriebenen Betriebs- bzw. 
Bedienungsvorschriften gehalten hat.  
 
§11 Haftung und Gefahr  
Die Haftung der Verkäuferin beschränkt sich auf die in §10 
genannten Garantieverpflichtungen. Die Verkäuferin haftet 

nicht für indirekte Schäden, wie z.B. Betriebsausfall, 
Verzögerung, Störung oder sonstige, welcher Art auch 
immer und aus welchem Grund auch immer sie 
entstanden sind. Eine Haftung der Verkäuferin nach dem 
Produkthaftpflichtgesetz wird für Sachschäden 
ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
§12 Rücktritt  
(1) Erfüllt der Käufer seine vertraglichen Verpflichtungen 
nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig, so gilt 
er als in Verzug und hat die Verkäuferin das Recht, ohne 
weitere Mahnung vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten.  
(2) Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, der 
Verkäuferin alle Schäden zu ersetzen.  
(3) Die Verkäuferin ist berechtigt, unbeschadet aller ihrer 
sonstigen Ansprüche, als pauschalierten Schadenersatz 
einen Betrag in Höhe von 20% des vereinbarten 
Kaufpreises als Ersatz für den Dienstausfall zu 
beanspruchen.  
(4) Das oben Erwähnte lässt das Recht der Verkäuferin, 
die Erfüllung des Vertrages auszusetzen und sofort die 
vollständige Zahlung der seitens des Käufers vertraglich 
geschuldeten Beträge zu fordern, unberührt.  
 
§13 Zeichnungen  
(1) Alle Zeichnungen, Abbildungen, Kataloge und andere 
Angaben, die die Verkäuferin zur Verfügung stellt, bleiben 
ihr Eigentum und müssen auf Wunsch sofort retourniert 
werden.  
(2) Der Käufer gewährleistet, dass diese Zeichnungen, 
Abbildungen, Kataloge und andere Angaben nicht kopiert 
oder nachgemacht und/oder Dritten zur Verfügung gestellt 
oder zur Einsicht überlassen werden.  
(3) Die Verkäuferin leistet Gewähr, dass sie durch ihre 
Lieferungen und Leistungen keine Patentrechte Dritter 
verletzt. Hat der Käufer Zeichnungen, Modelle, Material 
etc. Dritten zur Verfügung gestellt oder zur Kenntnis 
gebracht, haftet er für jede allfällige dadurch entstehende 
Rechtsverletzung insbesondere Verletzung von Patent- 
oder Lizenzrechten. Bei Inanspruchnahme durch Dritte hat 
er die Verkäuferin völlig schad- und klaglos zu halten.  
(4) Bringen Dritte wegen angeblicher Rechtsverletzung 
Einwände gegen das Rechtsgeschäft vor, ist die 
Verkäuferin berechtigt, ihre Leistungen umgehend 
einzustellen. Der Käufer hat den der Verkäuferin hierdurch 
entstandenen Schaden zur Gänze zu ersetzen. Der Käufer 
kann keine wie immer gearteten Ansprüche gegen die 
Verkäuferin geltend machen, wenn diese die Leistungen 
einstellt.  
 
§ 14 Sonstiges  
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen 
der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) 
und kollisionsrechtlicher Bestimmungen des deutschen 
Rechts.  
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 57258 
Freudenberg oder Frankfurt am Main. 
 (3) Sind Teillieferungen und/oder -Zahlungen vereinbart 
worden, so wird jeder Teil soweit sich aus der 
Vereinbarung nichts Gegenteiliges ergibt, als selbständiger 
Vertrag betrachtet; dies insbesondere in Bezug auf die 
Bestimmungen über Bezahlung und Garantie.  
(4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen 
dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen.  
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu 
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 


